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RS OGH 1985/11/13 3Ob580/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1985

Norm

FamRAnglV §6 Abs1

UeKindG ArtV Z5

ZPO §503 Z2 C1a

Rechtssatz

Auch wenn sich der Beklagte in einem Beweisnotstand be8ndet und wegen der späteren Inanspruchnahme als Vater

und der drohenden Ersatzp9icht gegenüber dem bisher als Vater geltenden Mann vor schwierigen 8nanziellen

Problemen steht, sind trotzdem nicht etwa schlechthin immer alle nur möglichen Beweise aufzunehmen. Es kommen

vielmehr nur Beweise in Frage, in denen zumindest irgend ein Anhaltspunkt dafür spricht, daß eine Chance für einen

Vaterschaftsausschluß gegeben ist.
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